
Osterreichische

Bischofskonferenz

Wien, am 18. Juli 2011

BK 277/11

Betrifft: Bundesgesetz, mit dem em Bundesgesetz zur Sicherung der

Transparenz bei der Wahrnehmung politischer und

wirtschaftlicher Interessen (Lobbying— und Interessenver—

tretungs-Transparenz—Gesetz - LobbyG) erlassen und das

Gerichtsgebuhrengesetz geandert werden;

Begutachtungsverfahren - S tellungnahme

Bezug nehmend auf do. Schreiben vom 21. Juni 2011, BMJ-Z7.053/0003-I

2/2011, erlaubt sich das Generalsekretariat der österreichischen

Bischofskonferenz zum oben angegebenen Entwurf folgende

Stellungnahme abzugeben:

I. Ailgememnes

Das Generalsekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz

begrüIlt grundsâtzlich das Vorhaben des vorliegenden Entwurfs,

Transparenz und klare Verhältnisse in Hinblick auf Verhaltensweisen

zu schaffen, weiche der Beeinflussung staatlicher

Entscheidungsprozesse dienen. 1st doch mit diesem Vorhaben

angesichts bestimmter fragwürdiger Verhaltensweisen so genannter

,,Lobbyisten” in jüngerer Vergangenheit nicht nur eine Stärkung des

Vertrauens in die parlamentarische Demokratie verbunden, sondern

wird auch die fundamentale demokratiepolitische Bedeutung des

Anspruchs auf Kenntnis jener Umstânde hervorgehoben, weiche die
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Dass Unternehmen im Sinne des âsterre±chischen Privatrechtes, weiche

von der Kirche betrieben werden (z.B. für Behindertenarbe±t, Alten

und Krankenpflege etc.), der Begrlffsbestimrnung des Unternehrnens

unterliegen und daher, soliten Unternehrnenslobbyisten beschäftigt

werden, auch dern Lobby-Gesetz zuzuordnen sind, 1st

rechtssysternatisch kiar und wird auch akzeptiert.

III. Schiuss

Das Generalsekretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz hofft,

durch diese Anregungen einen konstruktiven Beitrag geleistet zu

haben, und ersucht urn entsprechende Berücksichtigung der

Stellungnahrne.

Vorliegende Stellungnahrne wird dern Prãsidium des Nationairates

elektronisch unter einern übermittelt.

Mit freundlichen GrüEen

MMag. Dr. Peter Schipka

.r der Osterreichischen Bischofskonferenz

An das

Bundesministeriurn für Justiz

Museurnstrae 7

A-1070 Wien
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